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1. VORBEMERKUNG 
Im Einklang mit Artikel 7 Absatz 3 des Internen Abkommens über den 
11. Europäischen Entwicklungsfond (EEF)1 und Artikel 19 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2018/1877 des Rates2 über die Finanzregelung für den 11. Europäischen 
Entwicklungsfonds (im Folgenden „Finanzregelung für den 11. EEF“) legt die 
Kommission mit diesem Dokument unter Berücksichtigung der Vorausschätzungen 
der Europäischen Investitionsbank (EIB) die Mittelbindungen, Zahlungen und 
Beiträge vor, die im Jahr 2019 eingegangen beziehungsweise geleistet wurden und 
die in den Jahren 2020 und 2021 einzugehen beziehungsweise zu leisten sind.  

Dieses Dokument gibt Aufschluss über den Stand der finanziellen Ausführung der 
EEF (8. bis 11. EEF) im Jahr 2019 und die Ausführungsprognosen für die Jahre 2020 
bis 2021. 

Die Beiträge für die von der EIB verwalteten Instrumente des 9., 10. 11. EEF 
(Investitionsfazilität und Zinsvergütungen) werden von den Mitgliedstaaten direkt an 
die EIB gezahlt.  

2. EINLEITUNG 
Die Kommission und die EIB haben ihre Vorausschätzungen für die Mittelbindungen 
und Zahlungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 für die einzelnen Staaten in 
Afrika, der Karibik und dem pazifischen Raum (AKP-Staaten) und für die 
überseeischen Länder und Gebiete (ÜLG) aktualisiert. Insbesondere die 
Vorausschätzung der Zahlungen erfolgte mit dem Ziel, die Mitgliedstaaten bei einer 
möglichst genauen Berechnung der in ihren nationalen Haushalten einzustellenden 
Mittel zu unterstützen und zu gewährleisten, dass genügend Finanzmittel für den 
EEF zur Verfügung stehen, um einen Liquiditätsengpass zu vermeiden. 

Im Einklang mit Artikel 7 Absatz 3 des Internen Abkommens über den 11. EEF und 
Artikel 19 Absatz 4 der Finanzregelung für den 11. EEF wurden die 
Vorausschätzungen für die Mittelbindungen und Zahlungen gemäß den neuesten 
Prognosen aktualisiert. 

Die nachstehende Grafik gibt einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung der 
Bruttomittelbindungen und -zahlungen von 1999 bis 2019 und die 
Vorausschätzungen für die Jahre 2020 bis 2021 (kumulierte Beträge für Kommission 
und EIB). 

 

  

                                                           
1 Internes Abkommen zwischen den im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union über die Finanzierung der im mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 
2014 bis 2020 vorgesehenen Hilfe der Europäischen Union im Rahmen des AKP-EU-
Partnerschaftsabkommens und über die Bereitstellung von finanzieller Hilfe für die überseeischen 
Länder und Gebiete, auf die der vierte Teil des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
Anwendung findet (ABl. L 210 vom 6.8.2013, S. 1). 

2 Verordnung (EU) 2018/1877 des Rates vom 26. November 2018 über die Finanzregelung für den 
11. Europäischen Entwicklungsfonds (ABl. L 307 vom 3.12.2018, S. 1). 
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Bruttomittelbindungen und -zahlungen: Entwicklung 1999-2021 (in Mio. EUR) 

 
* Vorausschätzungen 2020-2021 

Hinweise: Stand der Ausführung der Europäischen Entwicklungsfonds am 31. Dezember 
2019 (Mittelbindungen und Zahlungen) und Vorausschätzungen für die Jahre 2020-2021. 

3. REALE ZAHLEN 2019 UND VORAUSSCHÄTZUNGEN FÜR DIE JAHRE 2020 BIS 2021 
(MIO. EUR) 
Die nachstehende Tabelle enthält die auf der Grundlage der jüngsten 
Vorausschätzungen der Kommission aktualisierten Zahlen in Bezug auf 
Mittelbindungen, Zahlungen und Beiträge: 

Reale Zahlen 2019 
Vorausschätzungen 2020-2021 (*) 

      
2019 2020 2021 

      
          
Mittelbindungen Kommission 3 986 3 372 0 
  EIB 1 314 962 0 
  Insgesamt 5 300 4 334 0 
          
Zahlungen Kommission 3 911 4 386 3 700 
  EIB 454 588 590 
  Insgesamt 4 365 4 974 4 290 
          
Beiträge Kommission 4 400 4 400 3 700 
  EIB 300 300 300 
  Insgesamt 4 700 4 700 4 000 
*Bruttobeträge, d. h. ohne Abzug aufgehobener Mittelbindungen oder wiedereingezogener Beträge/Rückflüsse. 
Nach dieser Methode wird auch beim Gesamthaushaltsplan der Union verfahren. 
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4. NICHTVERBINDLICHE VORAUSSCHÄTZUNG DER BEITRÄGE FÜR DIE 
JAHRE 2022 BIS 2023 (MIO. EUR) 

        
Vorausschätzungen 2022-2023 (*) 2022 2023 

        
        
Beiträge Kommission 2 700 2 000 
  EIB    300   100 
  Insgesamt 3 000 2 100 
* Artikel 19 Absatz 2 der Finanzregelung für den 11. EEF (EU 2018/1877): statistisch ermittelte unverbindliche 
Angabe der voraussichtlich zu erwartenden Jahresbeiträge für die Jahre n + 3 und n + 4. 

5. STAND DER FINANZIELLEN AUSFÜHRUNG 2019 UND VORAUSSCHÄTZUNGEN FÜR DIE 
JAHRE 2020 UND 2021 
Aktualisierte Vorausschätzungen sind in den Anhängen 1 bis 3 dargestellt. 

Nach mehreren Jahren sehr hoher Mittelbindungen wird in den letzten zwei Jahren 
des 11. EEF von Anwendung der Verfallsklausel eine „sanfte Landung“ in Bezug auf 
neue Mittelbindungen stattfinden.  

Im Jahr 2019 beliefen sich die EEF-Mittelbindungen auf 3 986 Mio. EUR und lagen 
damit um 71 Mio. EUR unter dem Zielwert von 4 057 Mio. EUR (98,25 % des 
Jahresziels). 

Im Jahr 2019 beliefen sich die EEF-Zahlungen auf 3 910 Mio. EUR. Dies entspricht 
einer Ausführungsrate von 88,9 % gegenüber dem Jahresziel von 4 400 Mio. EUR.  

 

In den Anhängen 1, 2 und 3 werden jeweils die realen Zahlen für das Jahr 2019 
beziehungsweise die Vorausschätzungen für die Mittelbindungen, die Vorausschätzungen für 
die Zahlungen und die finanzielle Situation den vorhergehenden Vorausschätzungen für den 
Zeitraum 2020 bis 2021 gegenübergestellt. 

Die Anhänge 4 und 5 enthalten die Beiträge für 2020 bzw. 2021, aufgeschlüsselt nach 
Tranche und Mitgliedstaat (mit getrennten Angaben zum Vereinigten Königreich). 

Anhang 6 zeigt die jährlichen Beiträge für den Zeitraum 2020 bis 2023 je Mitgliedstaat mit 
getrennten Angaben zum Vereinigten Königreich. 

Anhang 7 zeigt den Stand der Reserven an freigegebenen Mitteln aus früheren EEF. 

Anhang 8 zeigt die potenzielle Senkung der Beiträge der Mitgliedstaaten und des Vereinigten 
Königreichs zum 31. Dezember 2019 unter Rückgriff auf die Reserve an freigegebenen 
Mitteln aus früheren EEF. 
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5.7. Anhang 7: Stand der Reserven an freigegebenen Mitteln aus früheren EEF (in 
Mio. EUR) 

Gemäß Artikel 55 der Finanzregelung für den 11. EEF wird in der folgenden Tabelle der Betrag der 
Reserven an freigegebenen Mitteln aus früheren EEF zum Jahresende 2019 dargestellt. 

Stand der nicht verfügbaren leistungsgebundenen Reserven am 31.12.2019 (in Mio. EUR) 
nicht verfügbare Reserve aus freigegebenen Mitteln im Rahmen des 8. und 9. EEF 197,3 
nicht verfügbare Reserve aus freigegebenen Mitteln im Rahmen des 10. EEF  142,5 
Stand der nicht verfügbaren leistungsgebundenen Reserven  339,8 

 
Alle Projekte im Rahmen des 8. EEF (Verträge und Beschlüsse) wurden in operativer 
Hinsicht abgeschlossen. Abgesehen von einer begrenzten Zahl laufender Wiedereinziehungen 
(derzeit 1,7 Mio. EUR) ist mit keinen zusätzlichen Mitteln aus dem 8. EEF zu rechnen, mit 
denen die Reserve in Zukunft erhöhen werden könnte. 

5.8. Anhang 8: Potenzielle Senkung der Beiträge der Mitgliedstaaten und des 
Vereinigten Königreichs zum 31.12.2019 unter Berücksichtigung der Reserve an 
freigegebenen Mitteln aus früheren EEF (EUR) 

Gemäß Artikel 55 der Finanzregelung für den 11. EEF wird in der folgenden Tabelle die potenzielle 
Senkung der Beiträge der Mitgliedstaaten und des Vereinigten Königreichs unter Berücksichtigung 
der Reserve an freigegebenen Mitteln aus früheren EEF dargestellt. 

MITGLIEDSTAATEN UND 
VEREINIGTES 
KÖNIGREICH 

Schlüssel 9.  
EEF % 

Schlüssel 10. 
EEF 8./9. EEF % 10. EEF INSGESAMT 

BELGIEN 3,92 3,53 7 735 193,04 5 028 805,82 12 763 998,87 

BULGARIEN   0,14   0,00  199 442,72  199 442,72 

TSCHECHIEN   0,51   0,00  726 541,35  726 541,35 

DÄNEMARK 2,14 2,00 4 222 783,96 2 849 181,77 7 071 965,73 

DEUTSCHLAND 23,36 20,50 46 095 436,10 29 204 113,14 75 299 549,24 

ESTLAND   0,05   0,00  71 229,54  71 229,54 

IRLAND 0,62 0,91 1 223 423,39 1 296 377,71 2 519 801,10 

GRIECHENLAND 1,25 1,47 2 466 579,41 2 094 148,60 4 560 728,02 

SPANIEN 5,84 7,85 11 523 859,03 11 183 038,45 22 706 897,47 

FRANKREICH 24,30 19,55 47 950 303,82 27 850 751,80 75 801 055,62 

ITALIEN 12,54 12,86 24 744 724,69 18 320 238,78 43 064 963,47 

ZYPERN   0,09   0,00  128 213,18  128 213,18 

LETTLAND   0,07   0,00  99 721,36  99 721,36 

LITAUEN   0,12   0,00  170 950,91  170 950,91 

LUXEMBURG 0,29 0,27  572 246,42  384 639,54  956 885,96 

UNGARN   0,55   0,00  783 524,99  783 524,99 

ΜΑLTA   0,03   0,00  42 737,73  42 737,73 

NIEDERLANDE 5,22 4,85 10 300 435,64 6 909 265,79 17 209 701,43 

ÖSTERREICH 2,65 2,41 5 229 148,36 3 433 264,03 8 662 412,39 

POLEN   1,30   0,00 1 851 968,15 1 851 968,15 

PORTUGAL 0,97 1,15 1 914 065,63 1 638 279,52 3 552 345,14 

RUMÄNIEN   0,37   0,00  527 098,63  527 098,63 

SLOWENIEN   0,18   0,00  256 426,36  256 426,36 

SLOWAKEI   0,21   0,00  299 164,09  299 164,09 

FINNLAND 1,48 1,47 2 920 430,03 2 094 148,60 5 014 578,63 

SCHWEDEN 2,73 2,74 5 387 009,44 3 903 379,02 9 290 388,47 
VEREINIGTES 

KÖNIGREICH 12,69 14,82 25 040 714,22 21 112 436,92 46 153 151,13 

EU-27 INSGESAMT 100,00 100,00 197 326 353,17 142 459 088,50 339 785 441,67 
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